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1. Sie wollen selbst p�egen:
Sie stellen für den Versicherten bzw. den zu P�egenden bei der P�egeversicherung einen 
Antrag auf P�egegeld.

Zur Festlegung einer P�egestufe, nach welcher der zu P�egende das P�egegeld erhält, wird 
eine Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) durchgeführt. 
Der MDK vereinbart für die Begutachtung zu Hause mit Ihnen einen Termin. Um auf diesen 
Termin vorbereitet zu sein, sollten Sie ein P�egebuch führen. Dieses können Sie bei Ihrer P�e-
gekasse anfordern. Im P�egetagebuch dokumentieren Sie Ihre täglichen Verrichtungen, 
deren Häu�gkeit und Zeitaufwand. Je nach P�egestufe erhält der P�egebedürftige einen 
festgesetzten Betrag (P�egegeld) von derP�egekasse, den er für die Aufwendungen im 
Rahmen seiner P�egebedürftigkeit verwenden kann.

2. Sie wollen bei der P�ege unterstützt werden:
Der erste Schritt ist, einen geeigneten P�egedienst auszuwählen. Mit dem P�egedienst 
werden die entsprechenden Sachleistungen festgelegt.Vergleichen Sie Preise es lohnt sich 
und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag unterbreiten. 

Gleichzeitig sollte über die P�egekasse ein Antrag auf Kombileistungen gestellt werden. Dies 
bedeutet, die erbrachten Sachleistungen eines P�egedienstes werden direkt mit der P�ege-
kasse abgerechnet. Wird die Sachleistung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, kann 
noch Anrecht auf P�egegeld bestehen. Diese wird dann Prozentual errechnet und ausbe-
zahlt.

3. Sie wollen die P�ege von einem P�egedienst erbringen lassen:
Die Vorgehensweise ist wie bei Punkt 2. Unterschied ist, Sie beantragen ausschließlich Sach-
leistung über die P�egekasse.Je nach P�egestufe kann der Betrag für eine Rund-um-
Versorgung nicht ausreichend sein, so dass möglicherweise Leistungen vom P�egebedürfti-
gen selbst bezahlt werden müssen.

4.Die Situation erfordert die Versorgung in einer stationären Einrichtung:
Sie haben die Möglichkeit bei Einrichtungen Ihrer Wahl einen Besichtigungstermin zu 
vereinbaren.Bekommt der P�egebedürftige bereits Leistungen von der P�egeversicherung, 
teilen Sie dies der P�egeeinrichtung mit, wenn nicht, muss der P�egebedürftige einen 
Antrag auf Leistungen für vollstationäre P�ege stellen.


